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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §238 Abs2;

BAO §303 Abs1 litb;

BAO §303 Abs4;

Rechtssatz

Es ist nicht erkennbar, weshalb das Vorbringen des Unterbleibens einer von der Beh iSd § 238 Abs 2 BAO gesetzten

Unterbrechungshandlung für diese neu hervorgekommen sein soll.
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